
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Evangelische Kirchenvereinigung im Grossherzogthum
Baden nach ihren Haupturkunden und Dokumenten

Heidelberg, 1821

Beilage. Die Verpflichtung der Glieder des Kirchengemeinde-Raths
betreffend

urn:nbn:de:bsz:31-241059

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-241059


le iooi

eoe

ſtäbtk⸗

einen

Auf⸗

jt e$

n al

van-

des

A

Senra dg è

Die Verpflichtung der Glieder des Kirchengemeinde⸗

Raths betreffend .

Bei dem erſten Eintritt des neu Erwaͤhlten in den

Kirchengemeinderath macht ihn der Vorſteher deſſelben vor⸗

derſamſt auf die Wichtigkeit des uͤbernommenen Amtes

aufmerkſam , uͤberreicht ihm ſodann ein Exemplar der Kir⸗

chengemeinde - Ordnung und⸗ verpflichtet ihn durch folgende ,

jedesmal von einem Geiſtlichen in dem : Rathe vorzuleſende

Formel :

Ihr ſollt mittelſt abzulegender Handtreue geloben , daß

ihr als Mitglied des Kirchengemeinderaths dieſe euch

zugeſtellte Ordnung und Inſtruction nach ihrem gangen :

Inhalte euch genau bekannt machen , diefe , wie auch

alle bereits ergangenen und noch ergehenden landesherr —

lichen Kirchenpolizeigefetze und Ordnungen . nach beſtem⸗

Wiſſen und Gewiſſen beobachten , mithin nicht nur mit

allem Fleiße darauf ſehen wollet , daß die zum . offent⸗

lichen Gottesdienſte beſtimmten Tage unter und nach

der Kirche ſtill und heilig zugebracht , und aller Unfug

ſowohl in den doͤffentlichen Wirths⸗und andern Haͤuſern

dieſer Art , als auch in den Privatwohnungen , ſoviel
an Euch iſt , vermieden werden ; ſondern auch uͤberhaupt

auf ſaͤmmtliche Inwohner des Kirchſpiels ohne Unter⸗

ſchied des Standes und Alters , wie⸗ auch auf das df⸗

fentliche Betragen der Fremden , ein aufmerkſames Auge

haben wollet , damit kein Laſter herrſchend , das Gute

befoͤrdert, und Tugend und Gottſeligkeit immerhin aus⸗

gebreitet werde ; daß ihr aus Menſchenfurcht oder Men⸗

ſchengefaͤlligkeit Niemandes ſchonen , ſondern unparcheiiſch,
und ohne Nebenabſichten , und eben fo wenig aus Ab⸗

neigung oder Feindſchaft und Rache dem Vorſteher des

Kirchengemeinde - Raths und dieſem ſelbſt alles anzeigen

wollet , was ihr der chriſtlichen Sitte und Zucht , ſo



wie den Kirchengeſetzen Zuwiderlaufendes bemerket , oder
ſonſt in zuverlaͤſſige Erfahrung bringet , wie ihr ſolches
vor Gott , euerm Gewiſſen , und der Kirchengemeinde ,
in deren Namen und aus deren Auftrag ihr mit dem
Vertrauen derſelben zu handeln habt , jetzt und einſt
am Tage der Rechenſchaft , ſo wie vor eurem gnaͤdig⸗
ſten Fuͤrſten und Landesherrn zu verantworten getrauet ,
auch uͤber alle Verhandlungen des Kirchengemeinde ⸗Rathes,
in vollem Rathe oder in einzelnen Abtheilungen deſſel⸗
ben , gewiſſenhafte Verſchwiegenheit beobachten wollet .

Hierauf faͤhrt der Vorſteher des Rathes fort :
daß ihr dieſes thun wollet , daruͤber gebet Handtreue ,

der neue Aufgenommene reicht ihm die rehte Hand , und
ſpricht demſelben folgende ihm vorzuſprechendeWorte nach :

Das Vorgeleſene verſpreche ich mit dem gnaͤdigen Bei⸗
ſtand Gottes als Chriſt und ehrlicher Mann nach beſtenWiſſen und Gewiſſen zu erfüllen .

Wird ein neu gewählter Almoſen- oderStiftungsrech⸗ner , der immer zugleich Mitglied des Kirchengemeinderathsiſt , eingefuͤhrt, ſo iſt nach
in zuverlaͤßige Erfahrung bringt « a

noch hinzuzuſetzen :
auch das euch anvertraute Almoſen und Kirch
gen redlich und treu verwalten wollet .

Als mit dem Com miſſions-⸗Bericht und den Syno⸗dalbeſchluͤſſen uͤbereinſtimmend beglaubiget .
Karlsruhe den 15 . Auguſt 1821 .

envermoͤ⸗

Dr . Karbaſch ,
als Sekretaͤr der Generalſynode ,
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